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1. (1)Zur Sicherung eines geplanten Neu- oder Ausbaues einer Stral3e hat die Behorde auf Antrag des
StralRenverwalters flr die vom Bauvorhaben betroffenen Grundfldchen durch Verordnung eine Bausperre zu
erlassen, wenn

1. a)nach dem Stand der Planungs- und Bauvorbereitungsarbeiten in absehbarer Zeit mit dem Baubeginn zu
rechnen ist und
2. b)die Freihaltung der vom Bauvorhaben betroffenen Grundflachen von neuen baulichen Anlagen nicht
durch die Festlegungen des Flachenwidmungsplanes oder eines Bebauungsplanes oder durch eine
Bausperre nach § 74 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2016, LGBI. Nr. 101/2016, in der jeweils geltenden
Fassung sichergestellt und anzunehmen ist, daR auf diesen Grundflachen bauliche Anlagen errichtet
werden, durch die der geplante Neu- oder Ausbau der Stral3e erheblich erschwert oder wesentlich verteuert
werden wirde.
Zur Sicherung des Baues einer Stral3e, deren Verlauf nach der Anlage 3 bestimmt ist, besteht auf den von der
kiinftigen StraBentrasse betroffenen Grundsticksteilen eine Bausperre.

2. (2)Besteht bei einem geplanten Neubau einer 6ffentlichen Interessentenstral3e noch keine
StralBeninteressentschaft, so kann ein Antrag nach Abs. 1 von der Gemeinde gestellt werden, auf deren Gebiet die
geplante 6ffentliche Interessentenstrale bzw. der betreffende Teil davon liegt.

3. (3)Vor der Erlassung einer Verordnung nach Abs. 1 flir eine Landesstral3e hat die Behdrde die Gemeinden, auf
deren Gebiet die von der Bausperre betroffenen Grundflachen liegen, zu héren. In einer Verordnung nach Abs. 1
sind die von der Bausperre betroffenen Grundflachen in einem Lageplan darzustellen. Eine solche Verordnung
ist, sofern es sich nicht um eine Verordnung des Gemeinderates handelt, Uber die rechtsverbindliche
Kundmachung hinaus an der Amtstafel der Gemeinden, auf deren Gebiet die von der Bausperre betroffenen
Grundflachen liegen, bekanntzumachen.

4. (4)Auf den von einer Bausperre betroffenen Grundflachen dirfen neue bauliche Anlagen nicht errichtet und
bestehende bauliche Anlagen nicht durch einen Zubau vergrof3ert werden. Die Behdrde hat auf Antrag des
Bauwerbers eine Ausnahme von diesem Verbot zu bewilligen, wenn

1. a)das vorgesehene Bauvorhaben den geplanten Neu- oder Ausbau der StraRe nicht erheblich erschwert
oder wesentlich verteuert oder
2. b)zum Schutz des Lebens oder der Gesundheit von Menschen erforderlich ist.
Die Bewilligung ist unter Bedingungen oder mit Auflagen zu erteilen, soweit dies erforderlich ist, damit dem
Erfordernis nach lit. a entsprochen wird. In einem solchen Verfahren hat der StraBenverwalter Parteistellung.
Bauvorhaben, mit deren Ausfihrung vor der Erlassung einer Verordnung Gber eine Bausperre in rechtlich
zulassiger Weise bereits begonnen wurde, werden von dieser Bausperre nicht berthrt.

5. (5)Die Eigentimer der von einer Bausperre betroffenen Grundstiicke haben keinen Anspruch auf Vergttung fur
die ihnen dadurch verursachten Vermdgensnachteile.

6. (6)Wurde eine bauliche Anlage entgegen der Vorschrift des Abs. 4 errichtet oder vergréRert, so hat die Behorde
auf Antrag des Stralenverwalters dem Eigentiimer der Anlage bzw. dem sonst hierliber Verflgungsberechtigten
die Beseitigung der Anlage aufzutragen.

7. (7)Eine Verordnung nach Abs. 1 tritt mit dem Eintritt der Rechtskraft der StraBenbaubewilligung, spatestens aber
nach funf Jahren auBBer Kraft.

8. (8)Nach dem Eintritt der Rechtskraft der Stralenbaubewilligung gelten die Abs. 4 bis 6 sowie§ 49 fir die vom
Bauvorhaben betroffenen Grundflachen wahrend der Wirksamkeit der StraBenbaubewilligung sinngemaR.

9. (9)Auf eine 6ffentliche Privatstral3e sind die Abs. 1 bis 8 nur anzuwenden, wenn die Behérde auf Antrag des
StraBenverwalters mit Bescheid festgestellt hat, dal der geplante Neu- oder Ausbau der StraBe im &ffentlichen
Verkehrsinteresse gelegen ist. Auf 6ffentliche Wege sind die Abs. 1 bis 8 nicht anzuwenden.

In Kraft seit 01.01.2024 bis 31.12.9999


https://www.jusline.at/gesetz/t-stg/paragraf/74
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=101/2016&Bundesland=Tirol&BundeslandDefault=Tirol&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/t-stg/paragraf/49

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 60 T-StG
	T-StG - Straßengesetz, Tiroler


